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Gemeinde Altenberge       Altenberge, den 22.01.2007 5. 
 

Bekanntmachung 
 
 
Planfestellung für den Neubau der Erdgasfernleitung Wettringen – Roxel der E.ON 
Ruhrgas AG 
 
in den Gemeinden Wettringen, Neuenkirchen, Steinfurt, Nordwalde, Altenberge, 
Billerbeck und Havixbeck 
 
 

Die E.ON Ruhrgas AG, Huttropstraße 60, 45138 Essen hat für das oben bezeichnete UVP-

pflichtige Bauvorhaben die Planfeststellung gem. § 43a ff des Gesetzes über die Elektrizitäts- 

und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. 

 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen), der auch die Unterlagen nach § 6 UVPG enthält, 

liegt in der Zeit vom 05. Februar bis 05. März 2007 im Bürgeramt des Rathauses, 

Kirchstraße 25, 48341 Altenberge während der Dienststunden an Werktagen 

 montags bis freitags  von  8.30 Uhr - 12.30 Uhr 
 montags bis mittwochs von  14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 donnerstags von 14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
 samstags  von  10.00 Uhr - 12.00 Uhr. 
  (Ausnahme: Am 19.02.2007 bleibt das Rathaus geschlossen.) 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

 

Jeder kann bis spätestens vier Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 02. 

April 2007, bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde), 

Domplatz 6-7, 48143 Münster oder bei der Gemeinde Altenberge, Kirchstr. 25, 48341 

Altenberge Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die 

Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 

erkennen lassen. 

 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 43a Nr. 7 EnWG). 

 

1. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
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Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 

Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 

 

Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Eingaben, die die geforderten Angaben nicht 

deutlich sichtbar auf jeder mit Unterschrift versehenen Seite enthalten oder dem 

Erfordernis des § 17 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NW nicht entsprechen, gem. § 17 Abs. 2 

VwVfG NRW unberücksichtigt lassen. Ferner wird die Anhörungsbehörde 

gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren 

Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG 

NRW). 

 

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Termin erörtert werden, der ggf. 

noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 

erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem 

Termin gesondert benachrichtigt. 

 

Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 

50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW). 

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 

durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 

Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden. 

 

Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss der Erörterung beendet.  

 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme 

am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht 

erstattet. 
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4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden, wenn außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen 

vorzunehmen sind (§ 74Abs. 5 Satz 1 VwVfG NW). 

 

6. Die Nrn. 1, 2, 3 und 5 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 

Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend. 

 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht. 
 
48341 Altenberge, den 22.01.2007 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Paus 
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